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SCHENKUNGEN

Datum: 25. Mai 2018
Autor: Daniela Santner LLM.oec. BA

WELCHE SCHENKUNGEN MÜSSEN GEMELDET WERDEN? UND VON WEM? 

Auch wenn es seit dem 1. August 2008 in Österreich keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr 

gibt: Die Grunderwerbssteuer für Liegenschaften ist nach wie vor zu zahlen und für bestimmte Schen-

kungen gilt eine Anzeigepflicht. 

GRUNDERWERBSSTEUER FÜR LIEGENSCHAFTEN, SCHENKUNGSMELDUNG FÜR VERMÖGENS-
WERTE
Für alle Häuser und Wohnungen, die vererbt oder geschenkt werden, ist Grunderwerbssteuer zu ent-

richten. Andere Schenkungen und Vermögenswerte müssen nach dem Schenkungsmeldegesetz ange-

zeigt werden: 

 • Bargeld

 • Kapitalforderungen (Sparbücher etc.)

 • Anteile an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) und an Personengesellschaften (OG, KG)

 • Beteiligungen als stiller Gesellschafter

 • Betriebe oder Teilbetriebe zur Erzielung betrieblicher Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbst-

ständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb

 • bewegliches körperliches Vermögen (Autos, Boote, Schmuck, Edelmetalle etc.)

• immaterielle Vermögensgegenstände (Fruchtgenussrechte, Wohnrechte, Urheberrechte etc.)

SCHENKUNGEN ZU LEBZEITEN SIND ANZEIGEPFLICHTIG 
Schenkungsmeldungen sind allerdings nur notwendig, wenn… 

 • …entweder der Geschenknehmer oder der Geschenkgeber zum Zeitpunkt der Schenkung seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat.

• …Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden stattfinden – nicht anzeigepflichtig sind 

demnach Schenkungen auf den Todesfall.  

GIBT ES AUSNAHMEN VON DER ANZEIGEPFLICHT?
Von der Anzeigepflicht befreit sind insbesondere folgende Schenkungen:

 • Schenkungen unter Angehörigen bis zu einem Wert von  50.000,- Euro innerhalb eines Jahres

 • Schenkungen zwischen anderen Personen bis zu einem Wert von 15.000,- innerhalb von fünf Jahren

 • übliche Gelegenheitsgeschenke mit einem maximalen Wert von 1.000,- Euro (Weihnachts- oder Ge-

burtstagsgeschenke, Geschenke zu Hochzeit, Sponsion, Matura etc.)

• Hausrat (einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke)

ERWERBER, ZUWENDER, NOTARE, RECHTSANWÄLTE: MELDEPFLICHT INNERHALB VON DREI 
MONATEN 
Sowohl der Geschenknehmer (Erwerber) als auch der Geschenkgebende (Zuwender) sind verpflichtet 

die Schenkung dem Finanzamt zu melden. Aber auch Notare und Rechtsanwälte, die bei der Schenkung 

mitgewirkt haben, müssen diese anzeigen. Ab dem Erwerb oder dem Überschreiten der betragsmä-

ßigen Grenzen hat man drei Monate Zeit die Schenkungsanzeige zu übermitteln. 
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zobl.bauer. Salzburg
Mildenburggasse 4a
5020 Salzburg | Austria
T +43 662 63 9 71-0
F +43 662 62 45 45
salzburg@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Kitzbühel
Franz-Erler-Straße 11
6370 Kitzbühel | Austria
T +43 5356 64 4 94-0
F +43 5356 64 4 94-30
kitzbuehel@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Pinzgau
Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden | Austria
T +43 6582 72 5 50-0
F +43 6582 72 5 50-30
pinzgau@zobl-bauer.at

zobl.bauer. St. Johann
Hauptstraße 26
5600 St. Johann/Pongau | Austria
T +43 6412 56 56-0
F +43 6412 56 56-16
sanktjohann@zobl-bauer.at

www.zobl-bauer.at
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NICHT-ANZEIGE FÜHRT ZU GELDSTRAFEN 
Wird die Schenkung vorsätzlich nicht angezeigt, sieht das Finanzstrafrecht Geldstrafen bis zu 10 Pro-

zent des Wertes des Geschenkes vor. 

Bitte beachten Sie: 
Eine Selbstanzeige für unterlassene Schenkungsmeldungen ist strafbefreiend nur innerhalb eines Jahres 

nach Ablauf der Meldefrist möglich!


